
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
§33 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1.  

Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben würden; 

2.  
Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der 
Amtsperiode vollenden würden; 

3.  
Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde 
wohnen; 

4.  
Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 

5.  
Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das 
Amt nicht geeignet sind; 

6.  
Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
§34 

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
1. 

der Bundespräsident; 

die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 

Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden 
können; 

Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 

5. 
gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des 
Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 

6. 
Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß 
zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 

2. 

3. 

4. 



(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere 
Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden 
sollen. 

Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
§36 

(1) Die Gemeinde stellt in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf. Für die 
Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der 
Gemeindevertretung, mindestens jedoch der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 
Gemeindevertretung erforderlich. Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung bleiben unberührt. 
(2) Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und 
sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Sie muß Geburtsnamen, Familiennamen, 
Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Beruf der vorgeschlagenen Personen 
enthalten. 
(3) Die Vorschlagsliste ist in der Gemeinde eine Woche lang zu jedermanns Einsicht 
aufzulegen. Der Zeitpunkt der Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen. 
(4) In die Vorschlagslisten des Bezirks des Amtsgerichts sind mindestens doppelt so viele 
Personen aufzunehmen, wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen nach § 43 
bestimmt sind. Die Verteilung auf die Gemeinden des Bezirks erfolgt durch den Präsidenten 
des Landgerichts (Präsidenten des Amtsgerichts) in Anlehnung an die Einwohnerzahl der 
Gemeinden. 

Jugendgerichtsgesetz (JGG) 
§ 35 Jugendschöffen 

(1) Die Schöffen der Jugendgerichte (Jugendschöffen) werden auf Vorschlag des 
Jugendhilfeausschusses für die Dauer von fünf Geschäftsjahren von dem in § 40 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes vorgesehenen Ausschuß gewählt. Dieser soll eine gleiche 
Anzahl von Männern und Frauen wählen. 
(2) Der Jugendhilfeausschuß soll ebensoviele Männer wie Frauen und muss mindestens die 
doppelte Anzahl von Personen vorschlagen, die als Jugendschöffen und -hilfsschöffen 
benötigt werden. Die Vorgeschlagenen sollen erzieherisch befähigt und in der 
Jugenderziehung erfahren sein. 
(3) Die Vorschlagsliste des Jugendhilfeausschusses gilt als Vorschlagsliste im Sinne des § 36 
des Gerichtsverfassungsgesetzes. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, mindestens jedoch der Hälfte aller 
stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erforderlich. Die Vorschlagsliste 
ist im Jugendamt eine Woche lang zu jedermanns Einsicht aufzulegen. Der Zeitpunkt der 
Auflegung ist vorher öffentlich bekanntzumachen. 
(4) Bei der Entscheidung über Einsprüche gegen die Vorschlagsliste des 
Jugendhilfeausschusses und bei der Wahl der Jugendschöffen und -hilfsschöffen führt der 
Jugendrichter den Vorsitz in dem Schöffenwahlausschuß. 



(5) Die Jugendschöffen werden in besondere für Männer und Frauen getrennt zu führende 
Schöffenlisten aufgenommen. 
(6) Die Wahl der Jugendschöffen erfolgt gleichzeitig mit der Wahl der Schöffen für die 
Schöffengerichte und die Strafkammern. 
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